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1845.

Deutſchland.
Berlin, d. 4. März. Se. Maj. der König haben geruht:

Den Rittergutsbeſitzer und Ober-Landesgerichts- Aſſeſſor Frei
herrn von Schroetter auf Angnitten zum Landrath des
Kreiſes Preuß. Holland, im Regierungs Bezirk Koönigsberg,
zu ernennen.

Die Art, in der der Marquis von Abrantes, bevor er
ſeine Kreditive überreicht hatte, dem Könige in einer Soirée
beim Miniſter Buülow vorgeſtellt worden iſt, hat hier in den
reſp. Kreiſen viel Aufmerkſamkeit erregt, da man ſich nicht
erinnern kann, daß ſonſt ſchon einem Geſandten ſolche Aus-
zeichnung zu Theil geworden. Moöge dieſer kleine Vorfall
ein gutes Omen fur den Abſchluß eines Handelstraktates
mit Braſilien ſein.

Da der koönigl. däniſche Geſandte, Graf Reventlow,
bereits wieder hier eingetroffen iſt, ſo glaubt man, daß für
den Augenblick keine ſtrengeren Maßregeln wegen des Sund-
zolls gegen Dänemark werden angewendet werden. Die
Mißſtimmung dauert jedoch über dieſe Sache noch fort, man
hat ſich indeſſen uöberzeugt, daß der Gegner anderswo, als
in der falſchen däniſchen Politik, zu ſuchen ſei.

Den Boörſen Nachrichten der Oſtſee zufolge iſt Aller-
höchſten Ortes genehmigt worden daß eine Eiſenbahn von
Stargard nach Poſen, unter Zins- Garantie des Staats,
zur Verbindung Stettins mit Poſen und, mittelſt einer
von Poſen auslaufenden Bahn, mit Schleſien und Oeſter-
reich angelegt werde, und daß der Ausführung dieſer Bahn
jede zuläſſige Erleichterung zu Theil werden ſoll.

Breslau, d. 28. Februar. So eben vernehmen wir,
daß unſer Magiſtrat in ſeiner heutigen Sitzung den Beſchluß
gefaßt hat, der neuen chriſt katholiſchen Gemeinde die Kir
che im ſtädtiſchen Armenhauſe zum Gottesdienſte gaſtweiſe
einzuräumen. Somit wäre durch die Munificenz unſers alles
Gute fördernden Magiſtrats das erſte und dringendſte Be
dürfniß der jungen Gemeinde, ihre Andacht in einem an

gemeſſenen Raume verrichten zu konnen und von ihrem wur
digen Prediger das Wort Gottes verkünden zu hoören, er-
fullt. Moöge es ihr recht bald gelingen, ein ihr eigenthum-
liches Gotteshaus erſtehen zu ſehen!

Poſen, d. 26. Febr. Die dunkeln Geruächte von poli
tiſchen Verhaftungen, welche ſeit einigen Tagen hier umlle-
fen, ſind nun leider zur Gewißheit geworden wie wir ho-
ren, ſollen vielleicht 40 Perſonen theils hier, theils aus
der Provinz, eingezogen worden ſein und auch erſt geſtern
trafen wieder zwei junge Leute in Begleitung von Gendar-
men von außerhalb ein, um in den hieſigen Poltzei-Gefaäng-
niſſen ihren vorläufigen Aufenthalt zu nehmen.

Aus dem Großherzogthum Poſen, d. 26. Febr.
Der erzbiſchöfliche Vikar der Diözeſen Poſen und Gneſen,
Herr Gajerowicz, hat die Exkommunikation uüber den Prie-
ſter Herrn Czerskl zu Schneidemuhl ausgeſprochen. Es iſt
damit eine ausfuhrliche Darlegung der Gründe verbunden.
Sie faßt an drei Bogen in ſich. Die Sprache iſt gemeſſen
und nicht ohne Wurde; doch findet man auffallende Behaup-
tungen darin. So ſoll der Vater des Czerskli geſtorben ſein,
Pit er zur Verehelichung ſeines Sohnes den Conſens geben
ollte.

Dresden, d. 2. März. Die Sammlungen fur die
hieſige deutſch katholiſche Gemeinde ſollen einen ſehr guten
Fortgang haben die Zahl der Mitglieder der Gemeinde ſoll
bereits auf 140 geſtiegen ſein. Heute halt ſie wieder eine
Verſammlung. Man kann ſich keinen Begriff machen wel
che Aufregung die Angelegenheit in die Gemüther der Be-
wohner Dresdens gebracht hat.

Hannover, d. 265. Febr. Eine glaubwurdige Nach-
richt aus Hildesheim meldet, daß daſelbſt die Bildung
einer deutſch-katholiſchen Gemeinde im Werke ſei. Bis jetzt
haben ſich zweiunddreißig Perſonen entſchloſſen, dem neuen
Bekenntniſſe beizutreten. Zur volligen Konſtituirung der Ge-
meinde fehlt es nur noch an einem Prieſter, der mit Unbe-
ſcholtenheit des Wandels die nöthigen Fähigkeiten verbindet,



um der Gemeinde wurdig vorzuſtehen. Auch der Bauern
ſtand nimmt regen Antheil an der Sache.

Aus dem Herzogthum Bremen, de 28. Februar.
Auch in unſerer Provinz zeigt ſich lebendige Theilnahme fur
die neueſten Bewegungen in der deutſch katholiſchen Kirche.
Tauſende aller Stande begrüßen die 12 Artikel und das
Glaubensbekenntniß der Breslauer Gemeinde als weithin
leuchtende Strahlen der ſiegenden Wahrheit. Sie erblicken
in ihnen den friedlich ſichern Pfad zu einer neuen Einigung
der ganzen chriſtlichen Kirche das Banner chriſtlicher Wahr-
Hheit, Liebe und Duldung. Moögen weiſe Furſten dieſes
Banner in ihren kräftig vermittelnden Schutz nehmen und
in ſeinem erquickenden Schatten die Völker zu einer Schaar
von Brudern ſammeln die keine Glaubenszwietracht ferner
trennt! Dies Gluck und die Ruhe vieler Millionen der Mit-
und Nachwelt werden ihr Lohn ſein und die Geſchichte ihre
Namen auf goldener Tafel verewigen.

Neuſtrelitz, d. 20. Febr. Unter dem 19. d. M. iſt
'auch in unſeren Mecklenburg-Strelitzſchen Anzeigen ein Auf-
ruf an die zahlreichen Freunde und Verehrer Ronge's er
ſchienen, welcher zu einer Adreſſe und Unterzeichnung „aan
den wackern Streiter fur Licht und Wahrheit, den uner-
ſchrockenen Kämpfer wider die Uebermacht des Papſtes und
Die Herrſchaft des Aberglaubens den Mann des Jahrhun-
Derts“ auffordert.

Stuttgart, d. 27. Februar. Julian Chownitz, der
jetzige Redakteur der „Ulmer Schnellpoſt“, ſagt ſich in der
neueſten Nummer dieſes Blattes durch einen energiſch abge-
faßten Abſagebrief an die Hierarchie, uüberſchrieben: „Meine
Losſage von Rom“, gleich Ronge, Czerski, Licht,
Blum, Regenbrecht, Milde und den andern zahlreichen Katho-
liken, öffentlich und feierlich vom römiſchen Papſte los mit
dem Wunſche die in ſeiner Nähe wohnenden chriſt-katholi-
ſchen Glaubensgenoſſen möchten bald ein Gleiches thun. Zu
dieſem Behufe will er nächſtens einen Aufruf und eine Ein-
ladung zu gemeinſamer, friedlicher Berathung an ſie erge-
hen laſſen. Die ſuüddeutſchen Katholiken ſollen ſagt
er hinter den übrigen des Vaterlandes nicht zuruckbleiben.“

Jtalien.
Wien, d. 23. Febr. Obſchon von andrer Seite her

widerſprochen wird, ſo kommen Privatbriefe aus Ancona
und aus Rom ſelbſt immer wieder auf die Behauptung zu-
ruck, daß das Befinden Gregor's des XVI. zu ſehr ernſten
Beſorgniſſen Anlaß gebe. Er empfangt zwar gelegent-
lich Aufwartungen und hört nicht auf, ſich den Staatsge-
ſchäften zu widmen, aber mit ſichtbarer Abnahme ſeiner Hei-
rerkeit und Energie. Riemand, welcher die Bedeutung der
kirchlichen Bewegungen unſrer Zeit zu würdigen weiß, kann
es ſich verhehlen, daß ein Wechſel auf dem Stuhle Petri
von hoher Bedeutung ſein müſſe.

Briefe aus Maikand theiken mit, 20,000 Mann öſter
reichiſcher Truppen ſeien auf dem Marſch, um die Armee
in Jtalien zu verſtaärken ſie würden theils zu den Beſatzun-
gen in den Hauptplätzen der Lombardei ſtoßen, theils einen
Militärkordon an der ſchweizeriſchen Grenze bitden.

Niederlande.
Aus dem Haag, d. 21. Febr. Geſtern wurde der

verſammelten Kammer vom Miniſterium der Geſetzvorſchlag
vorgelegt, der die endliche Befreiung der hemmenden Foörm-
lichkeiten der Schifffahrt auf dem Rheine c. in Holland zum
Zwecke hat. Ueber die Art der Befreiung ſpricht der Ge-
ſetzvorſchlag leider noch nicht, da es ſich zunächſt um Be-

dollmächtigung der Regierung zu den betreffenden Maßregeln
handelt. Jſt dieſe erfolgt, dann werden die Aenderungen
der bisherigen Steuerſatze ſicher nicht lange ausbleiben. Bis
dahin müſſen wir uns mit einem Auszuge der Grunde be
gnugen, womit die Regierung ihren Geſetzvorſchlag beglei-
tet: „Seit lange ſprach der niederländiſche Handelsſtand den
Wunſch aus, die Transit- und ſonſtigen hindernden Schiff
fahrtszölle auf dem Rheine abzuſchaffen, um mit dem Aus-
lande concurriren zu konnen. Von der Gerechtigkeit dieſes
Wunſches uüüberzeugt, zögerte die Regierung keinen Augen-
blick, zur Erfüllung deſſelben zu ſchreiten; doch hatte ſie die
Ueberzeugung, daß die übrigen deutſchen und ſonſtigen rhei-
niſchen Uferſtaaten dieſelbe Geſinnung hegen mußten um
den Rhein ganz zu befreien. Die Vorſchläge der rheiniſchen
Centralſchifffahrts-Commiſſion an die Kammer wahrend ihrer
Sitzungen von 1843 und 1844, der gewiß entſchieden ein
ſtimmige Schifffahrts- Vertrag vom 3. Juni 1837, ſowie un
ausgeſetzte Aufmerkſamkeit bethätigen nur zu deutlich die
Sorgfalt, welche die Reglerung dieſem Gegenſtande wid-
mete. Allein weder auf dem Landtage von 1843 noch von
1844 gelang es der Regierung, von der Kammer eine voll
ſtändige Genehmigung ſolcher Maßregeln zu erlangen wie
ſie zu ergreifen nöthig, wenn eine thatſächliche Befreiung
der Rheinſchifffahrt eintreten ſoll. Jetzt, wo ſie die Stim-
mung der Generalſtaaten hierfür günſtiger weiß, und auch
bereits von mehreren rheiniſchen Uferſtaaten die foörderlichſten
Zugeſtändniſſe erfolgt ſind, indem nicht nur fruher zu zah
lende Zölle erniedrigt und erlaſſen ſondern ſogar ſchon ge-
zahlte zuruckerſtattet worden trägt ſie zunächſt darauf an,
ihr die Macht zur Aenderung oder Abſchaffung der beſtehen-
den Rheinſchifffahrts- Tarife zu ertheilen, worauf ſie den
künftigen Tarif ſelbſt im Entwurfe der Kammer zur Rati-
fication vorlegen wird. Bereits ließen ſich in den vorjähri-
gen Sitzungen der von der Kammer niedergeſetzten Central-
Schifffahrts- Kommiſſion mehrere Stimmen horen, die auf
unbedingte Handels und Schifffahrts- Freiheit drangen, ſo
weit es irgend mit den Jntereſſen des inländiſchen Handels
verträglich, und ſicherlich iſt dieſes Ziel es auch, das ſich
die Regierung bei Abfaſſung des neuen Tarifs uber Transit,
Stapel-Gebuhren und Schiffs-Zölle ſtellen und zu erreichen
ſtreben wird.“ Am Schluſſe dieſes Geſetz-Vorſchlages druckte
die Regierung den Wunſch aus, daß ſich die Kammer bald
mit demſelben beſchäftige, damit das ihr vorzulegende neue
Reglement noch vor der Wiedereröffnung der Rheinſchiff-
fahrt alſo mit bevorſtehendem Fruühjahr, ins Leben treten
könne.

Schweiz.
Außerordentliche Tagſatzung. Zte Sitzung, d.

27. Febr. An der Tagesordnung iſt die Jeſuitenfrage. Bern
ſtellt den Antrag auf Austreibung der Jeſuiten aus der
Schweiz wegen beeinträchtigter innerer Sicherheit durch die
ſelben, und auf Ergreifung von Maßregeln, ſie in Zukunft
nicht mehr zu dulden. Luzern ſtimmt in ſehr ausfuhrlichem
Votum, wonach die Berufung der Jeſuiten nach Luzern nicht
Urſache der gegenwärtig im Vaterland entſtandenen Gährung
iſt, ſo wenig als ſie die Veranlaſſung zum Landfriedensdruch
gegeben hat, gegen das Eintreten in die Jeſuitenfrage und
verwahrt feierlich die ſouveränen Rechte ſeines Standes.
Desgleichen Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg,
Glarus will zu einer Aufforderung zur Ausweiſung des Or-
dens aus der ganzen Schweiz mitwirken; ebenſo Solothurn.
Es ſtimmen noch Baſel und Appenzell, worauf um halb
2 Uhr die Fortſetzung der Diskuſſion auf Freitag verſchoben
wurde.
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ccaeo
Waadt. Laut den letzten Nachrichten von Vlvis ſcheint

es gewiß, daß der Diſtrikt Aelen eine Expedition gegen das
Wallis vorbereitet: dieſelbe wird jedoch bis nach den Wah
len verſchoben werden. Eine reichliche Zufuhr von Lebens-
mitteln und Kriegsvorräthen wurde öffentlich von Lauſanne
aus verſendet. Die Waadtländer haben einen Freiheitsbaum
vor der Brucke St. Moriz aufgepflanzt und ſie unterlaſſen
nichts, um die Walliſer zu necken und zu reizen; dieſe ſind
jedoch auf einen allfälligen Angriff geruſtet.

Wallis. Die Regierung hat einige Kompagnien des
Kontingents unter die Waffen gerufen. Drei bis vier Kom
pagnien haben den Befehl erhalten, die Defilées von St. Mo
riz und Trient zu beſetzen, ſie werden am 25. Abends in
ihre Poſitionen einruücken.

Frankreich.
Paris, d. 26. Febr. Wie wir vernehmen, hat die

franzöſiſche Regierung dem Grafen von Pontois, Botſchaf-
ter in der Schweiz, auf die von ihm eingetroffenen Depe-
ſchen, neue Jnſtructionen geſchickt. Er iſt beauftragt, der
Tagſatzung zu erklären, daß Frankreich, im Einverſtandniß
mit den anderen Maächten, ſich nicht in die Verhältniſſe der
Schweiz miſchen werde, ſo lange dieſelben einen geſetzlichen
Gang verfolgen, daß es aber entſchloſſen ſei, die Bundes-
Verfaſſung vom 7. Auguſt 1815, welche die freie Zuſtim-
mung aller Kantone erhalten und von allen europäiſchen
Mächten gutgeheißen worden, in ihrer vollen Jntegritat auf-
recht zu halten. Nach dem Eindruck zu ſchließen, den ſchon
die erſten Schritte einiger fremden Geſandten auf den Vor-
ort machten, darf man ſich der Erwartung hingeben, daß
es nicht nöthig ſein wird, entſchiedenere Maßregeln zu er-

reifen.
Nach dem Moniteur de l'Armée iſt General Lamoricière

auf das Begehren des Marſchall Bugeaud zum interimiſti-
ſchen Generalgouverneur von Algerien ernannt worden.

Vermiſchtes.
Dresden, d. 1. März. Wir haben ſchon zu ver-

ſchiedenen Malen von dem vielen Schnee, der in unfern
Gegenden ſeit den letzten Wochen fällt, geſprochen ſeit vor-
geſtern Abend hat ſich der Schnee mit Stoberwetter in fol-
chen Maſſen herniedergeſenkt, daß alle Wege verſchwunden
ſind; die meiſten Poſten ſind ausgeblieben Briefe und Zei-
tungen von mehrdren Richtungen her konnten alſo geſtern
nicht ausgegeben werden von hier und von Leipzig konnten
die Dampfwagenzuge nicht abgehen; die Landleute kamen
zum geſtrigen Markttag entweder gar nicht oder ſehr ſpat;
es iſt daher heute ein beſonderer Markttag angeſetzt. Jm
Gebirge ſollen ganze Dörfer tief im Schnee liegen. Seit
Menſchengedenken weiß man ſich einer ſolchen Hemmung alles
Verkehrs nicht zu erinnern.

Hannover, d. 1. März. Die Stockungen im Eiſen-
bahnverkehr dauern leider fort. Zwiſchen Hannover und
Braunſchweig iſt freilich die Kommunikation hergeſtellt, in
dem geſtern früh und Nachmittags Dampfwagenzuge nach
Braunſchweig abgegangen ſind, welche Vormittags und
Abends hier wieder eintrafen. Es hat aber der Abendzug
keine Reiſende und Guter von der Magdeburg-Braunſchwet-
ger Eiſenbahn mitgebracht. Eben ſo wenig war heute Mor-
gen beim Abgang des Vormittags von Braunſchweig hier
angekommenen Zugs auf der Magdeburger Eiſenbahn ein
Zug in Braunſchweig eingetroffen. Es ſcheint alſo die Cir-
kulation auf den Bahnen jenſeit Braunſchweigs noch ganz
geſtort zu ſein. Die Berliner Briefpoſt von vorgeſtern

Abends, welche bei regelmäßigem Eiſenbahnbetrieb geſtern
Nachmittags hier eingegangen ſein wurde, iſt, ganz von
Berlin her durch Eſtafette befoördert, heute Morgen hler
Serpimimen, Die Leipziger Briefpoſten fehlen von zwei

agen.ß Das Danziger Dampfboot meldet Rachſtehendes aus

Neufahrwaſſer vom 23. Februar: „Die See war in
dieſen Tagen, ſo weit das Auge reichte, mit Eis und Schnee
bedeckt und oft in dichten, undurchdringlichen Nebel gehuüllt.
Umgeben von dieſer zähen, unhaltbaren Eismaſſe lag ſeit
Donnerstag ein Schiff, der Gegenſtand der allgemeinſten
Sorge und Theilnahme, etwa Meilen vom weichſelmün-
der Strande vor Anker, das man am Freitag, bei nebel
freier Witterung und nachdem es die Natlionalfiagge auf-
gezogen, fur einen engliſchen Schooner erkannte. Obgleich
unſer hochgeſchätzter Lootſen Kommandeur, Herr Engel, mit
ſeinen braven Lootſen Tag und Nacht nichts unverſucht
ließ, dem unglücklichen Schiffe, das bereits die Nothflagge
wehen ließ, zu Hülfe zu kommen, ſo blieb doch Alles ver
gebens, denn die Eismaſſe war undurchdringlich. Sonn
abend Morgen, nachdem ein guünſtiger Wind die gefähr
liche Maſſe zertheilt hatte, eilte der Lootſen-Kommandeur
hinaus, wo er Alles in der beklagenswertheſten Lage fand.
Das Schiff war leck, hatte 4 bis 5 Fuß Waſſer im Raum
und war von oben bis unten ſchwer beeiſt. Die ganze Be
ſatzung war dienſtunfähig, und hätte der ungluckliche Ka
pitain Wilfon von dem ihm in der Oſtſee begegnenden pil-
lauer Kapitain Dodt nicht 2 Matroſen, die dieſer als Paſ-
ſagiere von England mitbrachte, bereitwillig erhalten, ſo
waäre das Schiff verloren geweſen. Der Lootſen-Komman-
deur beſetzte das Schiff mit Lootſen und anderen Mann-
ſchaften ließ die Anker lichten und zur allgemeinen herz-
lichen Freude langte noch denſelben Abend der eisbepanzerte
Gaſt bei den Molen an, wo er jetzt eingeeiſt wird.“
Aus Königsberg wird berichtet, daß an der Küſte von
Neukuhren, Rantau bis Warniken die See auf eine Strecke
von 6 Meilen ſeewarts mit Eiſe belegt iſt.

Nicht blos in den mildern Himmelsſtrichen auch
in Gronland iſt der diesjährige Winter ungewöhnlich
ſtreng. Man hatte dort 40 bis 45 Grad, und in Jamefon-
Land (unter 72 Grad noördl. Br.) drei Tage lang 47 Grad
Kälte. Jn einer einzigen Nacht waren eine Menge Fuüchſe,
weiße Haſen, Adler und weiße Baären Thiere welche
ſonſt die heftigſte Kälte ertragen umgekommen. Gleich-
zeitig war das Land von einer epidemiſchen Krankheit heim-
geſucht, welche ihre Opfer in zwei Stunden dahinraffte.

Unweit Reutlingen wurde am 11. Februar ein
Steinadler geſchoſſen, in deſſen Magen man die Reſte eines
etwa einjährigen Kindes, namentlich eine Hand und zwei
Fuße fand. Das Thier iſt ſammt dieſem traurigen Jnhalte
an das Naturalien-Kabinet in Tubingen abgeliefert worden.

Halberſtadt, d. 2. März. Hier hat ſich kürzlich,
als Folge des Proſelytenmachens der Ultramontanen, ein
beklagenswerther Vorfall ereignet. Es hatte ſich nämlich
das Gerucht verbreitet, daß ein hieſiger Tiſchler von der
evangeliſchen zur roömiſch- katholiſchen Konfeſſion ubergetre-
ten ſei und dafür eine bedeutende Summe bezahlt erhalten
habe. Auch der Bruder des Tiſchlers hatte Kunde von die-
ſem Gerücht erhalten und begab ſich zu dem letztern, um
ſich nach der Wahrheit zu erkundigen. Der Tiſchler geſtand
ihm ſeinen Uebertritt und der Bruder machte ihm deshalb
Vorwurfe, die dieſen ſo ſehr in Zorn verſetzten, daß er ein
Meſſer ergriff und damit ſeinem Bruder eine gefährliche Ver-
letzung im Arm beibrachte.



Die neue Gemeinde Schneidemühl hat bereits
einen Platz gekauft, und ein Bau wird ſchon begonnen.
Zunächſt aber wird noch keine Kirche, ſondern nur erſt ein
Pfarrhaus mit einem großen Saale gebaut damit es vor
läufig wenigſtens nicht an einem Betſaal fehle.

Moskau, im Jahre 1147 gegrundet, begeht im
Jahre 1847 ſeine 700jährige Exiſtenz. Um dieſen Zeitpunkt,
alſo in zwei Jahren, ſoll die Eiſenbahn zwiſchen beiden
Hauptſtädten des Reichs ganz vollendet ſein. Große oört
liche Schwierigkeiten bei dem Bau dieſer Bahn finden ſich
vornehmlich in der Waldaiſchen Bergkette zwiſchen Twer
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und Moskau, dann in einer Menge Flüſſe, über die ſie geführt werden muß, dieſer zählt man ſechs von bereute

Größe und 24 kleine und Kanale, die ſteklenweiſe ſehr breit
und zur Zeit der Fruühlingsüberſchwemmungen gefährlich zu
paſſiren ſind, endlich in den tiefen Moraſtgrunden uber den
Mſta und Wolgafluß, für deren Erdausfullung koſtſpielige
Dämme aufzuwerfen ſind. Ueber alle Fluſſe, welche die
Bahn durchſchneidet, werden Brucken aufgefuhrt. Die
ganze Länge der Bahn wird 600 Werſte (858/, Meilen) be
tragen, dagegen die Länge der gegenwärtigen Chauſſee 674
Werſte (962 Meilen) beträgt.
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FamilienNachrichten.
Verbindungsanzeige.

Heute wurde durch die Freundeshand des
ern Pastor Eckler aus Reinsdorf in der

Kirche zu Obersdorf dem Bunde unſerer Her
zen die kirchliche Weihe ertheilt. Kloſter-
Mansfeld und Obersdorf, den 24. Febr.
1845.

W. M. Leſſing, Pastor.
Emilie Leſſing, geb. Opitz.

Todesanzeige.
Am 26. v. M. früh 7 Uhr ſtarb nach

einem beinahe ſiebenjährigen Krankenlager
mein geliebter Gatte der Schmiedemeiſter
Gottlieb Perſchmann, in einem Alter
von 58 Jahren. Nahen und fernen Verwand-
ten, Freunden und Bekannten widmet dieſe
Anzeige mit der Bitte um ſtilles Beileid

Friedeburg, den 2. März 1845.
die tiefbetrulbte Wittwe

Dorothee Perſchmann.

,vBGSGö eBekanntmachungen.
Alle diejenigen, welche Bücher aus der

Marien-Bibliothek entliehen haben,
werden hierdurch aufgefordert, dieſelben bis
ſpäteſtens den 12. Marz h. zurückzuliefern,
widrigenfalls die Einforderung der Bücher
auf Koſten der Entleiher bewirkt werden
muß. Die Bibliothek bleibt vom 15. bis

Maärz geſchloſſen.29. Morz geſch Der Bibliothekar

E. F. Germar.
Feinſter orientaliſcher

Näucher-VBalſam.
Einige Tropfen davon auf den warmen

Ofen oder Blech gegoſſen, ſind hinreichend, das
Zimmer mit dem angenehmſten Wohlgeruche
anzufüllen, ohne zum Huſten reizende Dam
pfe zu verbreiten, daher derſelbe mit Recht als
vorzügliches Räuchermittel empfohlen wird.
Jn beſter Güte fortwährend in Kommiſſion
zu bekommen in Fläſchchen à 5 und 2 Sgr.

bei Herrn W. Fürſtenberg
in Halle.

Ed. Oeser in Leiprig.

1 Ziegelmeiſter, 1 Brauer
und 2
Oekonomen erhalten ſehr vortheilhafte Stel-
len nachgewieſen durch H. Dankworth,
Berlin Juüdenſtraße Nr. 45.

Der Müller Donack in Bebitz b. C.
ſucht einen Lehrburſchen von rechtlichen
In zum ſofortigen Antritt oder auch zu

ſtern.

Jn der Hinze'ſchen Kunſtgartnerei in
Gerbſtädt kann ein Burſche von ordent-
lichen Eltern und mit gehörigen Schul-
kenntniſſen verſehen, unter billigen Bedin-
gungen in die Lehre treten.

Taſſen,
bedruckt in allen Farben und Muſtern, zu
dem billigen Preis von 4 und 41 Sgr.,
in Dutzenden noch bedeutenden Rabatt;
gemalte und vergoldete von 5 Sgr. an bis
s Thlr. empfiehlt

Aug. Boltze am Markt
Nr. 822.

Zur gefälligen Beachtung.
Ein Oekonomie-Verwalter, welcher meh-

rere Jahre in einer großen Wirthſchaft als
zweiter Verwalter conditionirte und ſowohl
uber ſeine Brauchbarkeit als auch morali-
ſche Fuhrung die beſten Zeugniſſe aufweiſen
kann, wünſcht als ſolcher unter beſcheidenen
Anfpruchen entweder jetzt oder zu Johanni
placirt zu werden. Geneigte Offerten bit-
tet man unter der Chiffre A. L. in der
Expedition des Couriers gefalligſt niederzu-
legen.

Eine ſehr gute, ganz fehlerfreie Zuchtſtute,
hannoöverſches Geſtut, 8 Jahr alt, Rappe, mit
3 von ihr geworfenen Fohlen, Iſtes 2 Jahr
alt, Rappe von Viscount, 2tes 1 Jahr alt,
Brauner von Praätor, 3tes 14 Tage alt,
Brauner von Albani, alle drei Fohlen Hengſte.
Die ganze Familie iſt fur den billigen, aber
feſten Preis von 72 Louisd'or zu verkaufen.
Halle, vor dem Schifferthor No, 2190.

rennerei-Verwalter, auch mehrere
Haus Verkauf.

Jn einem Städtchen im Herzogthum
Sachſen an der Elbe gelegen, iſt ein Wohn
haus, beſtehend aus 2 Stuben, 5 Kam-
mern, Küche, Keller, 3 Staällen mit Heu-
boden, 1 Garten daran, alles im baulichen
Zuſtande; dazu ferner: 13 Magdeb. Mor-
gen Acker, größtentheils Weizenboden, 3
Morgen beſten Wieſewachs und mehreren
Gemeindetheilen, um einen billigen Preis
zu verkaufen. Unterhandler werden verbe-
ten. Das Nähere iſt zu erfahren beim

Seilermſtr. Karl Schlipphake,
in Prettin.

Der Beſitzer des Ritterguts Quetz be-
abſichtigt die Brauerei dieſes Gutes ander
weitig zu verpachten und iſt der Guts-
Adminiſtrator Hr. Koch angewieſen, Pacht-
luſtigen die der Verpachtung zu Grunde zu
legenden Bedingungen zur Einſicht vorzu
legen.

So eben erhielt wieder eine neue Sen-
dung Bücklinge

G. Goldſchmidt.

Ein ſehr groß ſtark gebautes Pferd, 4
Jahr alt, Farbe braun, ohne Abzeichen,
iſt verkaufen auf dem Strohhofe Nr.
2104.

Zu Oſtern kann in meiner Material Hand
lung ein mit den nöthigen Schulkenntniſſen
verſehener junger Menſch als Lehrling placirt
werden.

Cöthen, den 1. Marz 1845.

Albert Glanz.

Ein Burſche kann zu Oſtern in die Lehre
treten bei dem Schuhmachermeiſter Wege-
witz, Strohhof Borngaſſe Nr. 2084.

2 fette Ochſen und 2 fette Schweine
ſtehen auf dem Vorwerk Langenbogen
zum Verkauf.
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Beilage zu Nr. 55
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Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag, den 6. März 1845.

Deuntſchland. Die Vorſchriften in den 89. 43. 44. 46 bis 60., die die
Merſeburg. (Offizielle Mittheilung. Fälle, wann Criminal- Unterſuchung und wann gerichtlicher

Allgemeine Feld-Polizel-Ord nung (Fortſetzung).
Die Beſtimmung im H. 45. des Geſetzes-Entwurfes, die wie
folgt lautet:

So weit durch die nach dieſer Feldpolizei- Ordnung zu
rügenden Uebertretungen nur die Rechte und das Ei-
genthum einzelner Beſitzer oder Nutznießer von Grund-
ſtuücken beeinträchtigt werden findet die Unterſuchung
und Beſtrafung der Uebertretunygen lediglich auf den
Antrag der Beſchaädigten Statt, wogegen Uebertretun-
gen anderer Art, auch ohne Antrag eines Beſchaädig-
ten, von Amtswegen zu rugen ſind

hat im Schooße des Landtages keine Fuürſprache gefunden.
Unſer Stände- Ausſchuß bemerkt zu d. 45.:

Das hier aufgeſtellte Prinzip, wonach das Poltfzel-
Bußverfahren lediglich, nur mit Ausnahme der ge-
meinſchädlichen und gefährlichen Falle, erſt auf An
trag der Beſchaädigten erfolgen ſolle, kann der Aus-
ſchuß als richtig nicht anerkennen. Dadurch würde
es uüberall viel ſchlimmer und ſchlechter werden, als
es jetzt ſchon iſt. Jn den meiſten Gegenden gilt mit
Recht und Erfolg die umgekehrte Regel ohne die-
ſelbe geht alle Ordnung, alle Sicherſtellung des Pu-
blicums zu Grunde; es wird der Willkuhr und Chi-
cane, der Verwegenheit, dem gefährlichen Auftreten
und Drohen der Frevler und Diebe, der Boöoſen und
Faulenzer Thur und Thor geoöffnet. Der ruhige,
fleißige, ordentliche Grundeigenthumer muß ſo ſehr
geſchutzt werden, daß er entgegnen kann Verfolgung,
Unterſuchung, Beſtrafung der Frevler geſchehe der
Abwehr und Beſſerung wegen, ſelbſt gegen den An-
trag und Willen der Beſchädigten. Dieſelben müſſen
ſich mit dieſer Amtspflicht der Behörden vertheidigen,
ſonſt werden ſie den Belaäſtigungen, Bedrohungen,
Erpreſſungen 2c. der Proletarier preisgeſtellt. Dem
Ausſchuſſe erſcheint jener Grundſatz mit dem Weſen
und dem Effekt faſt aller Polizei Straf-Ordnungen
nicht vereinbar. Wie kann daneben das öffentliche
Verfahren und amtliche Beſtrafen gegen Bettler be
ſtehen Eher müſſe doch den milden Gebern die Ver
hinderung des offiziellen Einſchreitens geſtattet wer-
den. Wer frevelt und ſtiehlt und vom Beſchadigten
Verzeihung erhält oder ertrotzt, wird bald keck und
übermuthig um ſich greifen und die Gefahrniſſe fur
Alle mehren. Wir bitten dringend, darnach das Prin-
zip des Entwurfs fallen zu laſſen und die Wohlthat
der Feld Polizei- Ordnung durch das Poltizeiſtrafver
fahren von Amtswegen zu befeſtigen.

Die Plenar Verſammlung hat dies Gutachten völlig begrun-
det erachtet und um ſo einmüthiger angenommen, als jener
ſſehr abweichender Auslegung unterliegen und große Ver-
fchiedenheit im Verfahren herbeiführen wurde.

Prozeß eintreten muß, die Verloſchung der Anſpruche und
Strafen, die Verrechnung und Verwandlung der Strafen,
die Pflichten des Pfänders, die Behandlung der gepfande-
ten Viehſtucke, die Abſchätzungen und Beſtellung der Taxa-
toren betreffen, gaben zu wenigen Berichtigungen Veranlaſ-
ſung. Um in manchen Fallen Nachtheil vom gepfandeten
Viehe abzuwenden, wurde der Zuſatz proponirt: „die Pfand-
ſtuücke muſſen ſofort herausgegeben werden wenn der Eigen-
thuümer den von der competenten Behoörde ſummariſch er-
mittelten Betrag des Pfandgeldes resp. Schadenerſatzes
erlegt.“

Nur 6 Stimmen wunſchten bei allen kleinen leichten
Bergehen und Freveln der Buße den Charakter des Pfand-
geldes zu geben oder vielmehr in Pfandgeld zu verwandeln,
während alle uübrigen Mitſtände ſich aus den obigen trifti-
gen Gründen entſchieden dagegen ausſprachen, und abgeſe-
hen von den Schaden durch Vieh, der Pfaändung von Per-
ſonen Werkzeugen und Sachen blos als Mittel zur Be-
weisfüuührung und Schuldtilgung gelten laſſen wollten. Ueber
die Verrechnung und Verwendung der Strafgelder wurden
vielerlei Vorſchlage gemacht. Vorauf gab die Ritterſchaft
ſchon hier die Abſicht zu erkennen, daß ſie auch in den der
Guts-Polizei- Gerichtsbarkeit unterworfenen Ortſchaften, wo
die Polizeibehörde nicht ihren Sitz hat, den Dorfgerichten
ein Polizeiſtrafrecht in allen Feld-Polizei- Angelegenheiten zur
Erreichung des gemeinnuüützigen Zweckes bet 9. 63. einräu-
men und alle desfallſigen Geldbußen uüberlaſſen werde, ohne
einen neuen oder beſonderen Beitrag zu den Laſten der Po-
lizeigerichtsbarkeit zu verlangen, worauf man ſich bald mit
allgemeinem Einverſtändniß fur den Grundſatz:

die nach der Feld-Polizei- Ordnung verwirkten Geldbu-
ßen fallen derjenigen Behörde zu, welche uber den
Frevel erkennt,

entſchied. Bei Armuth der Frevler ſollen Geldſtrafen in Ge-
faängniß oder nach Entſcheidung derſelben Behörde in Straf-
arbeit zu oöffentlichen gemeinnützigen Zwecken verwandelt wer
den, indem der Landtag letzterer Umwandlung den Vor-
zug gab und wie beim Entwurfe der Forſtpolizeiordnung
wunſchte, daß 5 Thlr. Gelobuße durch 14 Gefaängniß- oder
Arbeitstage aufgewogen und bis 5 Sgr. Geldſtrafe einem
halben Tage und bis 10 Sgr. einem ganzen Tage gleich ge
rechnet werden mochten.

Die 88. 61. 62 und 63. handeln von der Unterſuchung
und Entſcheidung der Behoöoörden, von der Rechtoskraftigkeit
der Reſolute, von den Fällen des Recurſes und des Antra-
ges auf gerichtliches Gehor, von den hergebrachten eigen
thumlichen Einrichtungen der Feld-Polizei-Aemter, Heegemä-
ler 2c. Bei dieſem wichtigen Gegenſtande hat der Staände-
Ausſchuß nachſtehende Darſtellung und Regulirung ein-
gebracht

Die F5. 61. 62 und 63., gegen deren ſonſtigen Jp
halt nichts zu erinnern iſt, führen in Aufſuchung prak
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tiſcher Maximen und zur Bereitſtellung naher] Jnſtanzen
aus Anlaß der Motive des Entwurfs S. 45. auf die Eroör
terung und Propoſition folgender Hauptpunkte:

Geſetze und Obrigkeit ſollen ernſtlich befliſſen ſein, Ver-
gehen und Laſter zu verhuten, das Wohl der Unterthanen
und die Sicherheit des Eigenthums zu erzielen und nach die
ſer Aufgabe die Einrichtungen und Unternehmungen weiſe
abzumeſſen. Der Einzelne iſt ſchuldig, ſich fur dieſes erha
bene Ziel in Beſchränkungen ſeiner naturlichen Rechte zu
ugen.ſas Die ärgſte Landplage unſerer Zeit liegt in der Zu-

nahme der Verbrecher, inſonderheit der diebiſchen arbeits-
ſcheuen, liſtigen, leichtfertigen Angriffe fremder Habe, deren
Trachten und Gelingen die Moralität untergräbt, die Fau-
lenzerei, Herumſchweiferei, den kläglichen, verderblichen
Pauperismus mit allen ſeinen Schaden und Gefahren pflegt.
Hauptſächlich ſind es die Nutzungen des offenen Feldes,
die Fruchte des Landbaues, welche den haufigſten und keck-
ſten Nachſtellungen ausgeſetzt ſind, deren leichte Verubung
ſchlechte Neigung und unredliche Geſinnung fordert und
ſchrittweiſe zu verwegnern Miſſethaten hinfuührt. Der hei-
ligen Schen vor fremdem Gute thut leider hinſichtlich der
Erträge der Flur die verbreitete falſche Sage Abbruch,
„daß es dem Eigenthuümer ohne Muühe und Arbeit zu-
wachſe“, mit welcher Tauſchung die geringe Klaſſe Ent-
wendung beſchönigt. Um ſo mehr iſt gegen dieſe uüble Rich-
tung beſondere Maaßnahme noöthig. Deshalb wird die
Feld Polizei Ordnung von allen Gutgeſinnten mit Dank
begrußt, und es iſt dringender Wunſch, daß ſie gegen das
wuchernde Uebel bald einen wirkſamen Damm auffuühre.
Die neue Ordnung kann aber ihre Looſung nur erreichen,
wenn außer den Strafvorſchriften zweckentſprechende Be-
weis Regel und Behörden Einrichtung zu Huülfe kommt.
Jn dieſer Abſicht erlauben wir uns folgende Vorſchläge

1) Fur das Verfahren zur Verhuütung und Entdeckung
der Feld c. Frevel und Diebereien gelte als Grund
atz:f 5 Wer Felde und Gartenfruchte, Zweige, Strauch-

werk, Weiden c. einträgt, und nicht beweiſen kann,
daß er es auf dem Seinigen geholt oder ſonſt red-
lich dazu gekommen, verfällt der Strafe.“

Sollte dieſe Annahme zu weitgreifend erachtet werden, ſo
bitten wir nicht um gänzliche Verwerfung, ſondern um
Einſchaltung der einen oder anderen Beſchränkung nach den
zu treffenden Verhältniſſen wie etwa der folgenden:

a) Wer von denen die in der Flur weder Grundſtücke
beſitzen noch benutzen, Feldfruchte c. aus der Flur
einträgt c.

b) oder
Wer c. einträgt und ſchon einmal beſtraft iſt, muß
beweiſen, daß c. widrigenfalls er Strafe verwirkt.

Wir halten die erſte Propoſition fur die beſte; uns ſcheint
deren Maxime, die ſich als ſehr praktiſch empfiehlt fur
das in dieſem Gebiete richtige Poönitenzweſen zuläſſig, denn
kein Redlicher wird dadurch leiden das Gemeinwohl Aller
erheiſcht ſie, die Aufhebung der Rechtsvermuthung des

179. Tit. 7. Thl. I. des Allgemeinen Landrechts wird
durch die beſonderen Umſtände und Zuſtände begrundet, je-
der Gutgeſinnte ſich in die Einſchräaänkung, welche nach der
örtlichen Notorietät nicht abſonderlich läſtig iſt, gern fügen.
Vor Allem iſt zu bedenken, daß die Polizeibuße erfolgt,
weil ein Feldpolizei Gebot nicht erfullt wird, nicht weil
der Jnhaber und Ergriffene als ehrloſer Dieb überfuhrt iſt.
Zur polizeilichen Strafbarkeit genugt, daß die Handlung

dem Verbote ſich nicht unterwirft. Ueberdem iſt bei Poli
zeivergehen der bloße Verſuch nicht ſtraffällig. Der Unter
ſchied zwiſchen Abſicht und Fahrläſſigkeit kommt nur bei
der Strafabmeſſung innerhalb der Strafſcala in Betracht.
Außerordentliche Strafe wegen unvollkommenen Beweiſes iſt
unzuläſſig.

Daher finden wir auch in bewährten älteren Feldord-
nungen und Heimbuchern jene Maxime, namentlich in dem
vorliegenden alten Mühlhäuſiſchen, Tit. 4. 9. 5 und 12.
Ein neueres Beiſpiel enthält der Allerhöchſte Landtags Ab
ſchied vom 17. Mai 1827, welcher sub II. A, 14. fur eine
ähnliche Beſchränkung verordnet:

daß von ſolchen Viehhaltern, die den Futterbedarf
nicht auf eigenen Grundſtucken gewinnen bei eintre-
tenden Zweifeln der Nachweis von den Polizeibehoör
den gefordert werden ſoll, daß ſie ſich den Futter-
bedarf fur ihr Vieh auf redliche Weiſe beſchaffen.

2ter Vorſchlag:
„„Zur Unterſuchung und Beſtrafung der Flurvergehen,
Feld und Gartenfrevel und Diebereien werde eine
beſtändig bereite Lokal Polizei oder Orts Behörde
in moglichſter Nähe beſtellt.“

Jn den Staädten, in allen Orten des platten Landes, wo
die Polizei Obrigkeit ihren Sitz hat, iſt die Jnſtanz vor
handen, durch Feld Commiſſionen und Aemter leicht zu
ordnen. Fur die Dorfer, wo die Polizeibehörde nicht wohnt,
iſt Vorſorge zu treffen.

Da in der ganzen Provinz Sachſen einfache, aus
Schulzen und Schöppen zuſammengeſetzte Dorfgerichte
(9. 79.) im Gegenſatze der qualificirten (9. 82.) mit ver-
etdeten Gerichtsſchreibern beſtehen, die nach 81. Tit. 7.
Th. II. des Allgemeinen Land Rechts die Uebertretungen
der inneren Dorf Polizei Ordnung mit kleinen zur Ge-
meindekaſſe fließenden Strafen bis 1 Thlr. zu rügen ſchon
competent ſind, ſo läßt ſich eine Reſſort-Behorde nach An
halt des Geſetzes oder in Folge der Delegation uberoll fuüg-
lich bald einrichten, indem der Ausſchuß glaubt, daß es
dazu qualificirter Dorfgerichte bei der Verſtandigkeit und
ökonomiſchen Bildung der Schulzen und Schoppen, denen
man ahnliche Befugniß ſchon fruher in der Provinz Preußen
anvertraut hat, nicht bedarf.

Wir bemerken hierbei:
a) Die feld polizeiliche Strafcompetenz der Dorfgerichte

geht bis zu den Bußen von 1 Thlr. oder verhaltniß-
mäßigem Gefangniß.

b) Die Beſtimmung der Pfandgeldſätze und die Schlich-
tung des geſammten Pfaändungsweſens, ſoweit dies
Alles nach der Feldordnung polizeikich iſt, beſorgen
die Dorfgerichte.

c) Alle Straffeſtſetzungen uber 1 Thlr. bleiben bei der
Ortspolizei- Obrigkeit oder deren Vertreter.

d4) Der Rekurs geht vom Dorfgerichte an die Polizei
behörde, ob Landrath oder Guts- und Polizei Ge-
richtsherrſchaft.

e) Die Guts- und Polizeiherrſchaft, die die Polizei
Gerichtsbarkeit ſelbſt ausuübt, oder auch nur den feld
polizeilichen Antheil verwalten will, behält ſich un
ter Vorausſetzung der Ausnahme des F. 54. der
allgemeinen Feldordnung die Befugniß offen, fur die
Doörfer ihrer Gutsherrlichkeit, wo ſie nicht wohnt,
die Dorfgerichte zu beauftragen oder angemeſſene an-
dere nahe Feldamts- Einrichtungen mit Genehmigung
der Landesregierung zu treffen.



Hiernach wären dieſe Vorſchläge in die allgemeine
Feld Polizei Ordnung zur Geſetzeskraft aufzunehmen.

Der Ausſchuß hat bet der im F. 63. verordneten Bel
behaltung hergebrachter Eigenthuümlichkeiten nur zu be-
dingen, daß dieſe Aemter der Feldordnung anpaſſend,
einfach und ganz in der Rähe zur Hand ſind.

Der Landtag hat ſich über dieſe Haupt Artikel in ſei
ner Plenarſitzung ſo vereinbart, wie es nachfolgender Aus-
zug des Protokolls vom 21. Februar a. C. bekundet

„Gegen 61. 62 und 63. hatte man im Weſentlichen
nichts weiter zu erinnern, als was im Ausſchuß -Gut-
achten S. 12. zur Erzielung eines praktiſchen Verfah-
rens und naher Jnſtanzen ausfuhrlich dargelegt worden.

Man gab den Anſichten und Grunden des Ausſchuſſes
vollen Beifall und beſchloß einſtimmig, daß
1) fur das Verfahren der Grundſatz gelten ſolle: Wer

Feld und Gartenfruchte, Zweige, Strauchwerk, Wei-
den u. ſ. w. einbringt (ſtatt einträgt) und nicht be-
weiſen kann daß er es auf dem Seinigen geholt oder
ſonſt redlich dazu gekommen verfällt der Strafe,

indem die ganze Verſammlung einmüthig der Meinung
war, daß nur mittelſt ſolcher bewährter Maxime die Ab-
ſicht des Geſetz -Entwurfes, Schutz der Flur, erreicht
werde. Die gewoöhnliche Einrede, das entwendete Gut
gefunden zu haben, werde dadurch beſeittgt.

Etliche Stimmen wunſchten noch weiter zu gehen und
vevlangten den Nachweis des redlichen Beſitzes auch noch
dann, wenn die Gegenſtände ſchon eingebracht oder in der
Behauſung des Beſitzenden befindlich wären, indem beim
Entwurfe des neuen Holzdiebſtahl- Geſetzes 43. uber
Gewahrſam des geſtohlenen Holzes gegen den Jnhaber
ähnliche Regel des Verdachts aufgeſtellt ſei.

Mehrere erwiederten aber, daß beim Holze noch andere
Geſichtspunkte vorlaägen und jener H. auch den objektiven
Thatbeſtand (geſtohlenes Holz) vorausſetze. Die begehrte
Ausdehnung gehe zu weit und, könne zu den vielfaltigſten
Beläſtigungen und Verdächtigungen fuhren. Bei der Ab-
ſtimmung wurde jene Erweiterung gegen 9 Stimmen ver-
worfen.

Der zweite Vorſchlag des Ausſchuſſes, S. 13. des
Gutachtens: bereite Lokalbehörden in moöglichſter Nähe zu
beſtellen, fand im Sinne der Motive des Geſetz -Entwur-
fes an ſich gleichfalls Beifall, veranlaßte aber. eine ganz
genaue Erwägung aller Umſtände und verſchiedenartigen
Verfaſſungen in der Provinz.

Nachdem die Eroörterung erſchöpft war, fand man das
Gutachten des Ausſchuſſes in den Haupt- Punkten ſehr
zweckmäßig und alle Theile zufriedenſtellend. Hiernach iſt
in den Städten und in allen Orten des platten Landes,
wo die Polizei Obrigkeit ihren Sitz hat, die Jnſtanz als
vorhanden zu betrachten und es kann in letzteren Ort-
ſchaften der Guts-Polizei- Obrigkeit anheim geſtellt blei-
ben, das Dorfgericht oder ein Feld Amt zur Beſtrafung
der kleinen Feldfrevel zu konſtituiren. Jn den Orten, wo
die Polizei Behörde nicht wohnt, treten die einfachen,
aus Schulzen und Schöppen zuſammengeſetzten Dorfge-
richte in der Regel als zum Feld Polizei Strafrecht kom-
petent ein, wobei Folgendes gilt
a) Die feldpolizeiliche Strafkompetenz der Dorfgerichte

geht bis zu Geldbußen von Einem Thaler oder ver
hältnißmäßigem Gefängniß und Strafarbeit.

Hier wurde der jedoch nur von 9 Stimmen unterſtützte
Vorſchlag gemacht

die Competenz der Dorfgerichte bei Felddiebſtählen
nicht nach der Höhe der Strafe, ſondern vielmehr nach
dem Objekte und zwar nach dem Werthe des geſtohle-
nen Gegenſtandes feſtzuſetzen,

weil das Bedenken entſtehe, daß die Dorfgerichte oft ſelbſt
ſehr erhebliche Felddiebſtahle nur mit einer Strafe von
Einem Thaler belegen würden, um nicht ihre Strafkom-
petenz zu verlieren, und ſie ſich oft ſelbſt dadurch in Verant-
wortung bringen wurden. Von einer andern Seite wur-
de dagegen beantragt, die Strafbefugniß der Dorfgerichte
noch uüber Einen Thaler hinausgehen, oder, wenn man
dies nicht wolle, wenigſtens von jeder höheren uüber 1
Thaler hinausgehenden Feld-Polizeiſtrafe den Betrag von
1 Thaler der Ortsgemeinde- Kaſſe zufließen zu laſſen.
b) Die Beſtimmung der Pfandgeld-Sätze und die Schlich-

tung des geſammten Pfandungsweſens, ſoweit dies
alles nach der Feldordnung polizeilich iſt, beſorgen
die Dorfgerichte.

c) Alle Straffeſtſetzungen über 1 Thlr. bleiben bei der
Orts-Polizei- Obrigkeit oder deren Vertreter.

d) Der Recurs geht vom Dorfgerichte an die Polizei-
Behörde, ob Landrath oder Guts oder Polizei Ge-
richts-Herrſchaft.

e) Die Guts und Polizei-Herrſchaft, welche die Poll-
zei- Gerichtsbarkeit ſelbſt ausubt, oder auch nur den
feld polizeilichen Antheil verwalten will behält ſich
unter Vorausſetzung der Ausnahme des 9. 54. der
allgemeinen Feldordnung die Befugniß offen, fur die
Doörfer ihrer Gutsherrſchaft, wo ſie nicht wohnt, die
Dorfgerichte zu vorſtehender Competenz einzuſetzen.

Hierbei wurde zur Beſeitigung von Mißverſtaänd-
niſſen und zur Vollendung des ganzen angemeſſenen
Reſſort-Syſtems noch beſtimmt:
die Gutsherrſchaften in den weſtphaliſch geweſenen
Landestheilen, die nach dem Geſetze vom 31. Marz
1833. (Geſetzſammlung S. 61) die Polizeigewalt wie
der erhalten haben, ſind innerhalb ihres Guts oder
Polizei-Bezirks im Betreff der Feld-Polizei- Strafen
zur Ausübung der Polizei-Straf- Gerichtsbarkeit be
fugt, wie dies der Landtag bereits in den gleichfalls
einer raſchen Entſcheidung bedürfenden Geſinde-Poli-
zei- Strafen beantragt hat.

g) Gemäß des, 9. 54. gemachten Vorbehalts ſoll die
Competenz gegen die Gutsherren in allen Fallen, in
welchen ſie ſelbſt oder ihre Angehoörigen perſönlich als
Beſchädiger betheiligt ſind, an den Landrath als Or-
gan der Regierung gehen; in allen übrigen Fallen
aber ſollen ſie die Strafbefugniß nach Maßgabe des
Geſetzes vom 3t. März 1838. 1. in fline Geſetz
ſammlung S. 253) haben.

Nach dieſer Vereinbarung und Propoſition hielt man
alle Rechte, Zuſtände und Beduürfniſſe gegenſeitig wohl
beruckſichtigt und glaubte dadurch einer einfachen, wirk-
ſamen Ausführung einer guten Feldpoliz'i forderlich zu
ſein, weshalb auch verſchiedene andere Nebenanträge in
jeder Richtung verworfen wurden. Namentlich erklärten
ſich die Abgeordneten des vierten Standes mit der ihren
Dorfgerichten eingeraäumten Strafbefugniß um ſo mehr
cinverſtanden, als die Verſammlung von der Anſicht aus-
ging, daß dieſelben ungeachtet der überwieſenen Strafen
da, wo Gutsherrſchaften vorhanden, doch keine neuen
Laſten zu den Anſtalten der Polizei und Gerichtsbarkeit,
der OrtsPolizei- Obrigkeit übernehmen ſollten.
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Zu H. 63. wurde zunächſt die Bemerkung des Ausſchuſ
ſes S. 14 des Gutachtens, daß die eigenthümlichen Feld
Polizei-Aemter anpaſſend, einfach und nahe zur Hand ſein
mußten, mit der obigen Conſtituirung der Behorden uber-
einſtimmend befunden und von Seiten der Abgeordneten
der Stadt Magdeburg der ausdruckiiche Vorbehalt ge-
macht, daß das in gedachter Stadt fur deren Feldflur
neben der königlichen PolizeiVerwaltung beſtehende beſon-
dere FeldPolizei-Amt ihre ſogenannte Flur- oder Feld
Deputation unter dem Vorſitze einer Magiſtratsperſon mit

Flurſchützen u. ſ. w. als hergebracht
und ſehr zweckentſprechend auch fernerhin aufrecht erhal
ten bleiben müſſe, obſchon jetzt die koönigliche PolizeiVer
waltung in eine andere Hand, als die ihres Magiſtrats-

Jene Feld Deputation habe
eine eigene Ackerkaſſe, aus dieſer wurden die Beſoldung der

Ackermeiſtern

Dirigenten ubergegangen ſei.

Flurdiener und andere den Flurſchutz
beſtritten in dieſe Kaſſe fielen aber auch ſämmtliche Feld
Polizei-Strafen. Dieſe müßten alſo deren Eigenthum blei
ben, ſowie auch die an deren Stelle tretenden Strafarbei-
ten zum Beſten ihrer Flurwege u. ſ. w. ferner verwendet
werden durften, wahrend, wenn die Strafe in Gefängniß
zu verwandeln ſei, die Ablieferung der Frevler nach dem
zeitherigen Herkommen an die koönigliche Polizeibehörde in
deren Gefängniſſe erfolgen würde,“

welchen Vorbehalt die ganze Verſammlung fur ſo unzwei-
felhaft hielt, daß die geſchilderte eigenthumliche Feldſchutz
Deputation als zweckmäßiges Feld -Polizei-Amt nach dem
Herkommen unbedenklich fortbeſtehen dürfe.

Weizen 32

Jm Kronprinzen

tersburg.

Belgern

Stadt Zürbezweckende Koſten Wegen 2 Ken

a. Breslau.
Goldnen Ning:

Sachſe a. Berlin.
Engliſcher Hof:

a. Dürrenberg.

Goldnen Löwen:
lich a. Nienburg,

Dresden.
Schwarzen Bär:

(Schluß folgt.)

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 4 März.

Weizen 1 12 6 bisRoggen m S 9Gerſte

Hafer 2 156 3 7

Stadt Hamburg:
ſtedt.

Goldnen Kugel

Roggen 28

Hr. Partik. Albig a. Hamburg.
Hr. Privatm. Schorch a. Riga.

Hobuſch a. Bremen, Kilger a. Aachen, Prange a. Offenbach.
Die Hrrn. Kaufl. Blanc a. Wolfenbüttel, Mind-

Hr. Bau-Conduct.

Magdeburg den 4. März (Nach Wiſpeln.)
36 Gerſte 256 931 Hafer 16 17

Waſſerſtand der Elbe bei Magdebung.
am 4. März: 36 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 4. bis 5. März.

Die Hrrn. Kaufl. Neuſchäfer a. Magdeburg.
Bohl a. Eiſenach Knoblauch a. Frankfurt Küpferle a. Pforzheim,
Hr. Adjutant v. Mailler u. Hr. Oberſt a. D. v. Pariſchnikow a. Pe

Hr. Major v. Roſen m. Fam. a. Stralſund. Hr.
Gumpel u. Hr. Advoc. Nohr a. Hamburg.

Hr. Reg.- Rath Wendt a. Poſen.
beſ. v. d. Hagen a.

Partik.
Hr. Juſtitiar Schreier a.

Die Hrrn. Ritterguts
Sköllen u. v. Landwüſt a. Niemberg.
OAmtm. Vocke a. Querfurt. Die Hrrn. Kaufl.

Viering a. Elberfeld Hopf a. Eilenburg Franke a. Barmen, Levin
a. Berlin, Elſter a. Dresden. Die Hrrn. Rent. Stein u. Lotze

Die Hrrn. Kaufl. Jänicke a. Magdeburg Kraufe
a. Cottbus. Hr. Oeken. Eitrof a. Schönderg. Hr. Gaſthofsbiſ.

Hr. Fabrik. Heuer
Die Prrn. Kaufl.

Pintner a. Stettin.
Lauffer a. Berlin.

Hr. Poſtſecr. Biedermann u.
Hr. Buchdr. Beſ. Biſchoff a.

Hr. Fa
Hr. Mechanikus Wachsmann a. Frankfurt.

Die Hrrnu.

Hr. Factor Weimann a Magdeburg.
Hr. Kaufm. Damköhler a. Teutſchenthal.

brik. Canzler a. Stettin.
Frl. Baumann a. Rudolſtadt.

Hr. Hüttenbeſ. Grebers a. Breitenſtein.
Kaufl. Krauſe a. Berlin Hellmuth a. Dresden, Lippmann a. Arn

Hr Gutsbeſ. Döfer a. Hohenſtein.
Hr. Oekon. Wenicke a. Leipzig.

Abt a. Eßlingen Meyerheim a. Jeßnitz.
Die Hrrn. Kaufl.

Hr. Agent Theuerkauf
a. Berlin.

18 J 9 Zur Eiſenbahn Die Hrry. Kaufl. Schmidt a. Berlin, Hönemann
a 8 9 a. Lübeck, Pietzſch a. Dresden. Hr. Capit. Campers a. Hamburg.

6 Hr. Gutsbeſ. Fritzſche a. Trebnitz. Hr. Weinhdlr. Moppert a. Frank

2 S furt.FamilienNachrichten.
Todesanzeige.

Dienstag den 4. Marz 12 Uhr endete
meine alteſte Tochter Lina ihren Lebens-
lauf, und zwar durch einen uns unerwar-
teten Schlagfluß. Daß ein ſo ſchnelles
Ausſcheiden eines Familiengliedes, das noch
kurz vorher völlig geſund war, ein ſehr be-
trubendes fur die Hinterbliebenen iſt, be-
darf wohl nicht erwahnt zu werden. Dies
Verwandten und Freunden als beſondere
Anzeige, bittend um ſtilles Beileid.

Gottlieb Waächter.

Bekanntmachungen.
Jn Guericke: Ob Schrift? S. 7.

Z. 1 iſt ſtatt „entkleidet“ zu leſen:
nicht entkleidet.

R. Mühlmann.
Ein herrſchaftl. Haus ohnweit des Mark-

tes hier, welches einen Ertrag von 600 Thlr.
jährl. gewährt ſoll, gegen 1000 Thlr. An
zahlung, ſofort verkauft werden durch Kucken-

burg in Halle Ro. 285.

Taubſtummen- Anſtalt.
Die Taubſtummen Anſtalt ſucht Leute,

die auf dem Neumarkt oder in deſſen Nahe
wohnen, und die fur ein Jahrgeld von 24
Thlr. taubſtumme Kinder in Penſion nehmen
wollen. Anmeldungen können aber nur Don-
nerstag und Freitag den 6. und 7. März von
1 bis 2 Uhr geſchehen.

Klotz, Vorſteher der Anſtalt.
Lucke No. 1400.

Nen erscheint soeben in meinem Ver-
lage und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Studienüber

Anarchie und Hierarchie des
Wissens.

Mit besonderer Beziehung auf die Mediein.
Von

Dr. Johann Malfatti von Monteregio.“
Mit zwei lithographirten Tafeln.

Gr. 8. Geh. 1 Thlr.
Leipzig, im Jannar 1845.

F. A. Brockhaus,

e oooakzösbèdcbrallddüdJJdor Weh

Kunftigen Sonntag den 9. Marz ladet zu
friſchen Pfannkuchen und Tanzvergnuügen ſeine
geehrten Gönner mit dem Bemerken, daß das
Orcheſter von den Trompetern des Könialt
hochlöbl. 12. Huſaren- Regiments beſetzt iſt,
höflichſt ein

Reideburg, den 5. Marz 1845.
der Gaſtwirth Schmidt.

Ein junger Oekonom von gutem Her-
kommen ſucht zum 1. April d. J. eine
Verwalter- oder Volontair- Stelle. Es wird
weniger auf Gehalt als auf eine anſtandige
Behandlung geſehen. Offerten erbittet man
ſich unter der Adreſſe A. Z. poste re-
stante Naumburg.

Reisholz- Auction.
Dienstag den 18. Marz d. J. ſollen im

hieſigen Forſte circa 500 Schock birken und
ellern Reisholz meiſtbietend verkauft werden.
Bei der Erſtehung muß der Ate Theil des Kauf
geldes angezahlt werden.

Der Sammelplatz iſt gedachten Tages früh
9 Uhr auf dem Grenzhauſe.

Burgkemnitz, den 2. März 1845.

h--27 W

Der Förſter Romanus.
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